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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 20.03.2020 

Ausgabe 2020/09 

 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 

Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
Name, Vorname:   Daniel Singer 
letzte bekannte Anschrift:  Obermylau 
     Pappelweg 30 

08499 Reichenbach im Vogtland  
Bescheid vom:   13.02.2020 
Betreff:    Bescheid über Hundesteuer 
Kassenzeichen:   20-4300649300-251-0000 
 
Für die vorbezeichnet Person ist ein Bescheid unter dem o. a. Kassenzeichen erlassen 
worden, der nicht zugestellt werden konnte, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Ermittlungen über den aktuellen Aufenthaltsort verliefen ergebnislos. 
 
Der vorbezeichnete Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Abs. 1 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) in der zurzeit geltenden Fassung öffentlich zugestellt und kann 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine(n) bevollmächtig-
te(n) Vertreter(in) abgeholt oder eingesehen werden bei: 
 

Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland 
Finanzverwaltung - Steuerabteilung 
Zimmer 202 
Markt 6 
08468 Reichenbach im Vogtland. 

 

Vor der Abholung des Bescheides ist Kontakt aufzunehmen mit: 
 

Sachbearbeiter/in: Frau Chladek 
Telefonnummer: 03765 524- 2033 

 

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang ge-
setzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Ein Dokument gilt nach 
§ 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 19.03.2020 
 
Heike Hentschel 
Fachbedienstete für das Finanzwesen 
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